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Thüringer Landtag
8. Wahlperiode

Kultur- statt Klientelpolitik – Misswirtschaft der Kultur-
stiftung beenden, Kunst und Kultur in der Fläche fördern

I.	 Der Landtag stellt fest, dass
1.	 die Kunst- und Kulturförderung in Thüringen in ihren gegenwär-

tigen Strukturen vor allem die Alimentierung einiger weniger Ak-
teure in den städtischen Ballungszentren fördert;

2.	 die Kulturstiftung des Freistaats Thüringen (im Weiteren: Kultur-
stiftung) der ihr aufgetragenen Förderung zeitgenössischer Kunst 
nur unzureichend nachkommt, da
a)	 ein großer Anteil der Stiftungsmittel nicht zu Stiftungszwecken 

eingesetzt wurde;
b)	 sämtliche vom Thüringer Rechnungshof überprüften Förder-

verfahren fehlerhaft waren und mitunter gegen Vorgaben des 
Haushalts- und Zuwendungsrechts verstoßen wurde;

c)	 vom Landtag im Rahmen der Neuausrichtung der Kulturstif-
tung beschlossene Ziele nicht umgesetzt wurden;

3.	 die Landesregierung für diese rechtlichen und operativen Mängel 
mitverantwortlich ist, insofern sie
a)	 ihre Stiftungsaufsicht nur unzureichend wahrgenommen hat;
b)	 auf die wiederholte Kritik des Thüringer Rechnungshofs an der 

Arbeit der Kulturstiftung nicht reagiert hat;
c)	 	Kulturstiftung aufgrund fehlerhafter Zuwendungsverfahren zu-

sätzliche Zuschüsse im Umfang von 2,4 Millionen Euro bewil-
ligt hat.

II.	 Die Landesregierung wird aufgefordert,
1.	 den Empfehlungen des Thüringer Rechnungshofs bezüglich der 

Kulturstiftung, wie sie in den Jahresberichten 2020, 2023 und 2024 
geäußert wurden, zu folgen;

2.	 insbesondere keine weiteren außerplanmäßigen Zuwendungen 
an die Kulturstiftung zu tätigen;

3.	 ihrer Stiftungsaufsicht nachzukommen und auch im Rahmen ih-
res Vorsitzes im Stiftungsrat dafür zu sorgen, dass
a)	 die Kulturstiftung die ihr übertragenen Aufgaben wirtschaftlich 

sowie satzungs- und rechtskonform erfüllt;
b)	 die im Jahr 2018 vom Landtag beschlossene Neuausrichtung 

der Kulturstiftung effektiv umgesetzt wird;
c)	 die Tätigkeitsberichte der Kulturstiftung zeitnah nach deren 

Übergabe an die Rechtsaufsicht veröffentlicht werden;
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4.	 die Richtlinie der Kulturstiftung des Freistaats Thüringen zur För-

derung zeitgenössischer Kunst und Kultur dahin gehend zu än-
dern, dass
a)	 zeitgenössische Projekte von regionaler Bedeutung gleich-

rangig zu solchen mit „landesweiter, überregionaler und inter-
nationaler Wirksamkeit“ als förderwürdig anerkannt werden;

b)	 die Anzahl aufeinanderfolgender Förderungen für einzelne 
Künstler, Projekte und Institutionen begrenzt sowie eine ein-
jährige Karenzzeit eingeführt wird.

Begründung:

Traditionswahrung und Kunstförderung sind zwei Seiten der gleichen 
kulturpolitischen Medaille. Die Kulturpolitik des Freistaats Thüringen 
ist jedoch in Strukturen festgefahren, die diese doppelte Aufgabe nicht 
zu erfüllen im Stande sind. So resümierte ein Sozialwissenschaftler im 
Jahr 2018: „In der Thüringer Kulturpolitik akkumuliert […] ein kleiner, 
persistenter, im Meinungsmainstream angesiedelter, sich strukturell re-
produzierender und eng mit der Exekutive verbundener und verwobe-
ner Kreis von kollektiven und korporativen Akteuren Macht und Einfluss.“

Mit ihrem umfangreichen Stiftungsvermögen nimmt die Kulturstiftung 
eine Schlüsselposition in diesem Kreis ein. Ihre gegenwärtige Förder-
praxis privilegiert dabei vor allem Projekte in den städtischen Ballungs-
zentren, wie auch der Thüringer Rechnungshof im Jahr 2024 festge-
stellt hat. Dabei war „die Förderung zeitgenössischer Kunst und Kultur 
durch Projekte und Stipendien zur Aufrechterhaltung einer kulturellen 
Infrastruktur „in der Fläche“ ein zentrales Ziel der Neuausrichtung der 
Kulturstiftung, die der Landtag im Jahr 2018 beschlossen hat. In der Tat 
bilanzierte der Thüringer Rechnungshof, dass keines der vier damals 
festgelegten Ziele erreicht wurde.

Zu diesem operativen Scheitern kommen zahlreiche rechtliche und wirt-
schaftliche Mängel hinzu. So stellte der Thüringer Rechnungshof im 
Jahr 2020 fest, nur zwei Drittel der Stiftungsmittel auch für Stiftungs-
zwecke eingesetzt wurden. Mit dem übrigen Drittel wurde eine Rücklage 
im Umfang von 1,3 Millionen Euro gebildet, für die der Thüringer Rech-
nungshof keine Legitimation sah. „Darüber hinaus kritisierte der Thürin-
ger Rechnungshof zahlreiche stiftungsinterne Entscheidungen und die 
hierbei nur unzureichend wahrgenommene Stiftungsaufsicht.“ Im Jah-
resbericht 2023 musste der Rechnungshof indes feststellen, „ausnahms-
los alle geprüften Fördervorgänge […] fehlerhaft [durchgeführt wurden].“ 
Korrektive Maßnahmen, welche die Landesregierung im Jahr 2020 an-
gekündigt hatte, blieben aus. Stattdessen bewilligte sie der Kulturstif-
tung Zuwendungen im Umfang von 2,4 Millionen Euro – aufgrund von 
Verfahren, die „stark fehlerbehaftet“ waren und „gegen das Haushalts- 
und Zuwendungsrecht des Landes [verstießen]“.“ Der Rechtsstaat wird 
untergraben.

Als Rechtsaufsicht und Vorsitz im Stiftungsrat ist die Landesregierung 
gefordert, gegen das unwirtschaftliche sowie satzungs- und rechtswidri-
ge Handeln der Kulturstiftung vorzugehen. Förderentscheidungen müs-
sen fair und transparent getroffen, die Tätigkeitsberichte der Kulturstif-
tung regelmäßig sowie vollständig veröffentlicht werden. Um eine faire 
Verteilung von Fördermitteln dauerhaft zu gewährleisten, ist es außer-
dem angebracht, die Richtlinie der Kulturstiftung des Freistaats Thürin-
gen zur Förderung zeitgenössischer Kunst und Kultur anzupassen. So 
sollen der Beschluss Landtags zur Neuausrichtung der Kulturstiftung 
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umgesetzt und neue Chancen für kulturelle Akteure in ganz Thüringen 
eröffnet werden.

Für die Fraktion:

Muhsal
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